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Rechtsanwärte Link u. Koil., Kaiserstr, g, 76646 Bruchsar \rzv't nö\)+)
wege n Schade nsersatzes

hat der 14. Zlvilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mündtiche Verhandlung
vom 05.03.201O Llnter Mltwirkung von

Vorsltzonder Richter am Oberlandesgericht tsauer
Richter am Oberlandesgericht l-lörster

Richterin am Oberlandesgericht Df. Bauer
für Recht erkanntl
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1' Auf dlo Berufung des Klägers wird das urteil des Landgerichts offenburg vorn
18,01.2008 - B o 222t07 - teilweise abgeändert und wie folgt neu gefaßt:

Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 9.071,g4€ nebstZinsen in Höhe von S
Ptuzentpunkten übor dem Basiszlnssatz ssit dem 12.06,2007 zu bezahlen. lm übrl-
gen wird die Klage abgewiesen.

2' Die weltergehende Berufung des Klägers und die Anschlußberufung des tseklagten
g'gen das in zitf .l genannte urteil werden zuiückgewiasen.

3' Die Kosten der erstorr lrtstqnz trägt der Kläger zu 40 % und zu der Beklagte zu 60
7o' Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kläger zu 15 % und der Beklagte
zu 85 o/o.

4. Das Urteit ist vorläufig vollstreckbar.

5. Die Revision wird nicht zugelassen.

6- Der streitwert für das Berufungsverfahren wird auf g,612,00 € festgesetzt.
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Gründe:

l .

Der Kläger maaht restliche schadensersatzansprüche aufgrund eines Verkehrsunfalls
geltend, den der Beklagte zu regulleren hat.

Der in Kehl wohnhafte Kläger ist Inhaber einer sanitär- und Heizungsflrma. Er hat fünf
Angestellte' denen fÜnf servicefahzeuge zur verfügung stehen, Der Kläger sefbst hat
einen opel signum gefahrefi, der bei dem unfall am 10.07.2006 einen Totalschaden
erlltten hat, Der sachverständige hat eine wiederbeschaffungsdauer von 1z bis 14 Ta-
gen angesetzt. Der Kläger hat einen Neuwagen bestellt, der am 10.10.2006 zugelassen
wurde- Am 11'07.2006 hat der Kläger bei der Fa. Autovermietung Stehle in Freiburg ei-
nen BMW 320 D angemietet, den er am 28,o7.20oG zurückgegeben hat. ln dieser Zeit
sind mit dem gernieteten Fahaeug 1.035 Krn zuruckgelegt worden. Die Fa, Stohle hat
dem Kläger unter Zugrundelegung ihres unfallersatztarifs 3.1 12,00€ nEtto in Rechnung
gesteflt. Dleser unfallersatztarif sieht einen Tagessatz von 1ss,00 € sowie 2s,0o € für
die Vollkaskoverslchorung vor. Nach dem Normaltarlf beträgt der Tagessat-z 149,00 €
und die Vollkaskoversicherung 29,00 €. Für das Wochenende gllt statt des Tagessages
von 149,00 € ein Tarif von 189,00 €. Der Kläger hat bei dern Unfail oins HWs-Dlstorsion
erlitten' Er war vom 11-07' bis zum 14.07.2006 zu lo}q/o arbeitsunfähig und die nächs-
ten beiden Tage zu 50 o/o.Vorprozessualwurden 300,00 € schmerzensgeld bezahlt.

Der Kläger hat behauptet, er und seine im Betrieb mitarbeitende Ehefrau seien auf dle
Anmietung eines Frsakfahaeugs angewiesen gewesen. Die im Betrieb vorhandenen
fünf weiteren Fahrzeuge seien alle im Einsatz auf Baustellen gewesen. Der unfailersatz-
tarif sei erforderlich gewesen. Er habe rnit der Fa, Stehle schon gute Edahrungen ge-
macht- Diese Firma mäche den Norrnaltaril von bestimmien Voraussetzungen - einer
Vorausreseruierung, der Bezahlung oiner l(autlon uncJ einer exalft€n Mietdauer beim
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Abschluß des Mietvertrags - abhängig, die er nicht habe erfüllen können, Deshalb habe
er das Ersatzfahzeug nur mit dem unfalftarif anmieten können, Es sei ihrn erst nach der
vom Sachverständigen veranschlagten wiederbeschaffungszeit gelungen, sich mtt ei-
nern lnterlmsfahzeug zu behelfen. Der bestellte Neuwagen haben eine Lieferzeit von
drel Monaten gehabt. Ein schmerzensgelcl von woiteren 700,00 € sei angemessen. Er
sei mit dem Kopf gegön die scheibe der Fahrertiir geschlegen, die zerborsten set, Dabel
seien zahlreiche Glassplitter in dle Kopfhaut eingedrungen. tm Kreiskrankenhaus seien
die splitter entfernt und dte klelnen blutenden wunden gereinigt wordon. Er habe sich
auch eine HWS-Dlstorsion zugezogen und ca, 10 Tage unter Nacken- und schulter-
schmeEen gelitten. ln den ersten wochen nach dem unfall habe er sich schonerr müs-
sen und seine sonst regelmäßig praktizlerten Hobbys * Inlineskatefahren und Gotf - nicht
ausüben können, wodurch selne Lebensfroude nachhaltrg pralna -chtigt 

worden sei.

Dor Beklagte hat eine Liefierzelt von 3 Monaten für den Neuwagen bestritten. Er hat get-
tend gemacht, daß das Ersatzfahrzeug erst am 10.10,2006 zugelassen worden sei,
spreche gegen einen Nutzungswillen und damit gÖgen die Erforderriqhksll der Anrnie*
tung eines Ersatzfahzeugs- Der Kläger und selne Ehefrau hätten die anderen Fahrzeu-
ge nuEen können' Der gettend gernachte unfallersatztarif sel keine angemessene Ent-
schädlgungsleistung- Der KläEer hätte ohne weiteres eln gleichwertiges Fahzeug zu
weit günstlgeren Konditionen anmieten l(önnen, ohne große Nachforschungen anstellen
zu mÜssen' Er hätte den Norrnaltarif der Fa" stehle durch Nachfrage in Erfahrung brin-
gen und lhn mit zwei wochenendtarifen in Anspruch nehmen können. Ausweislich eines
lnternetauszugs habe die Fa, Europ^car in offenburg einen Audi44 vorn 23.06.2007 bis
zum 07'47'2007 für elnen Mietpreis von 638.9g € angeboten. Für die Eigenerspamis
seien 10 - 15 % in Ansakzu bringen. Eine Überschreitung dervom sachverständigen
angesetzt€n Wiederbeschaffungsdauer sei nicht möglich. Das bereits bezah1e schmer-
zensgeld sei ausreichend.

Das Landgericht offenburg irat den Beklagten durch Urteil vorn 1s.01.200g verurteilt,
1'012'74 € - darunter 500,00 € weiteres Schmezensgetd - an den Kläger zu bezahlen.
Zur Begründung hat es ausgeführt, angesichts der in dem Aztbericht festgestellten Be-
olntröchtigungen uncl der unstreitigen Auswlrkungen auf die Freizeitgestattung sei ein
Schrnerzensgeld von insgesamt g00,00 € notwendig, aber auch ausreichend. Dagegen
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habe der Kläger keinen Anspruch auf Ersatz der Mietwagenkosten, Da der Beklagte die
Erforderlichkeit eines Mietwagens bestritten habe, reichten die Darlegungen des Klägors
nicht aus' stünden in einern Betrleb sechs Fahaouge zur verfügung, spreche alles da-
für' daß der Ausfall eines Fahzeugs aufgefangen werden könne, wenn dies vorn 11. bis
zurn 28'07'2006 tatsächlich nicht mögfich gewosen sein solfte, hätte der Kläger dies irn
einzelnen darlegen rnüssen.

Gegen dieses urteii hat der Kläger Berufung und der Beklagte Anschtußberufung einge-
Iegt"

Der Kläger macht geltend, lm Hinblick auf die Mietwagenkosten handele es sich um ein
Überaschungsurtell. Er habe firnf .Mitarbeiter und fünf weitere Kundendlenstfahzeuge
gehabt, die während der tjblichen Geschäftszeit ausnahmslos im Einsatz- auf Baustellen
gewesen seien' Da die fünf Kundencllenstfahpeugo voll ausgelästet seien und nicht et-
wa auf dem Betriebsgelände stünden, hätten selne Ehefrau und er irn Bedarfsfall nicht
auf die schnelle auf elnes der Fahzeuge zugreffen können. Ein Betriebstnhaber habe
ein schutzwÜrdiges lnteresse, den guten Ruf seines Betriebs nicht zu gerährden, rnit
vollern wagenpark disponieren zu können und die Kapazität der verbliebenen Fahaeu-
ge nlcht übormäßig beanspruchen zu müssen. seine Ehefrau und or hätten mit dem
Mietfahrzeug in 17 Tagen 1'035 km zuruckgelegt, Das entspreche elnertäglichen Fahr-
strecks von ca' 60 km' Hätten sle für diese Fahrten jeweits auf eines der fünf Kunden-
dienstfahzeuge zurÜckgrelfen müssen, wäre es über kurz oder lang zu einer massiven
störung des Betriebs gekornmen. lhm sei auch nicht zuzumuten gewesen, mit einem
der zumeist von den Baustellen verdreqKen, rnit Gerätschaften beladenen Kunden-
diensÜahaeuge neue potentielle Auftraggeber aufzusuchen. Die ln die Kopfhaut einge-
drungenen Glassplitter seien in mühevoller Puzzlearbelt im Krankenhaus entfernt wor-
den.

Der Kläger beantragt

in Abänderung des urtells des Landgerichts offenburg vom 1g.01.200g - donlges
AZ:3 o 222107 - den Beklagten zu verurtoilen, an den Kl$.igerweitere 8.T12.- €
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von 5 Prozentpunkten über dem BaslsztnssaE seit

und die Anschlußberufung des Beklagten zuruckauweisen.

Der Beklagte beantragt, ,

dle Borufung des Klägers zurückzuweisen,

und das urteil des LG offenburg vorn 18,01,08, 3ozzzla7, dahingehend abzuän-
dem, daß der Beklagte vqrurtsilt wird, an den Kläger E s1z,T4 nebet Zinsen hieraus
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dern Basiszinssatz seit dem 12.0g.2007 zu be"
zahten und im übfigen die Klqge abzuweisen.

nebst Zinsen hleraus in Höhe
12.06.2007 zu zahlen:

Der Bet<lagte macht gertend, das jekige Beweisangebot des Krägers
vorprozessual bezahlte schmsrzensgeld sei ausreichend, Bel der
Wunden seien keine Glassplltter gefunden worden,

sei verspätet, Das

Untersuchung der

wegen des weiteren Padelvorbringens wird auf dle schrlftsätze und Anlagen verwiesen.

Die Berufung des Krägers ist zutässig und tellwsrse begrürrdet.

Der Kläger hat Anspruch auf Ersatz von Mietwagenkosten

Dor Sohädigqr hat dem Geschäoigten grundsätzlich zur überbrr:ckung voh Ausfällen im
eigenen Gebrauch der sache eine entsprechende Gobrauchsmöglichkeit zu verschaf-
fen' denn das Gesetz macht dle Naturalrestitution nicht von der vermögensqualität des

i l ,
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Ausfalls abhängig {BGHZ gB, 212), Die nach $ e+g Abs, 1 BGB geschuldete Wiederher-
stellung des ohne das Schadensereignis bestehenden Zustandes kann beim schadens-
bedingten Ausfall eines Kraftfahaeugs am ehesten dadurch erfolgen, daß der Geschä-
digte ein Ersatzfahaeug anmietet und der Schädiger die hlerdurch entstehenden Kosten
zu ersetzen hat (BGH, NJW 1993,3321), Der Eigentümer eines Kr:aftfahzeugs hat so-
gar dann Anspruch auf Nutzungsentschädigung für selnen Gebrauchsverlust, wenn er
dessen zeitweisen Ausfatl nicht durch die Anmietung eines Ersatzfahzeugs überbrückt,
sofern der Verlust für ihn ,,fühlba/' geworden ist, well er das Fahrzeug ohne das schädl-
gende Ereignls hätte nuEen können und woflen (EGHZ gg,212). Der Beklagte hat den
Nutzungswillen des Klägers und seiner Ehefrau zu unreoht ln Zweifel gezogen. Das an-
gernietete Fahzeug wurde genutzt, Mlt lhm sind 1.035 km zuruckgelegt worden. Eln
Verstoß gegen dle Scl'radensminderungspflicht, für deren Voraussetzungen ohnehin der
Beklagte darlegungs- und beweispflichtig wäre, Iiegt nioht vor. Der Kläger hat vor dern
Unfall den Opel Signum genutzt und nicht etwa die für seine Angestelten bestirnmten
Kundendienstfahzeuge' Nach dem Unfall hat er einen Neuwagen für sich angeschaft.
Er durfte zur ÜberbrÜckung des Ausfalls ein Fahrzeug anmieten und mußte nicht etwa
zur Entlastung de$ Beklagten mit einem der Kundendienstfahrzeuge fahren. ob alle
Kundendlenstfahzeuge von morgens bis abends im Einsatz waren, ist insoweit ohne
Belang. Der Vortrag des Klägers, daß es ihm in der vom Sachverständigen angesetzten
wiederbeschaffungszeit nicht gelungen sel, sich mit etnem Interimsfahzeug zu behet-
fen, rechtfertigt es aber nicht, dem Kläger für mehr als 14 Tage Mletwagenkosten zuzu-
billigen.

Nach S 249 Abs' 2 s' 1 BGB kann der Geschädigte als Herste[ungsaufwand Ersatz der-
jenlgen Mietwagenkosten verlehgen, die ein wirtschaftlich vernünftig denkender Mensch
in seiner Lage für zweckmäßig und notwendlg halten darf. von mehreren auf dem örtlich
relevanten Markt - nicht nur für unfaflgeschädigte - erhältlichen Tqrifen für die Anmie-
tung eines verglelchbaren Fahfteugs kann er grundsätzlich nur den gi.instigsten Miet-
preis verlah$€n. Der Geschädigte rnuß darlegen und beweisen, daß ihrn unter Berück"
sichtigung seiner individuellen Erkenntnis- und EJnflußmögllchkelten sowie der gerade
für ihn bestehenden schwierlgkeiten unter zumutbaren Anstrengungen auf dern irr sei-
ner Lage zeltllch und örtlich relevanten Markt zumindest auf Nachfr:age kein wesenlich
günstigerer Tarif zugänglich war (BGH, NJW 2009, Sg). Dabei komrnt es insbesondere
für die Frage der Erkennbarkeit der Tarifurrterschiede darauf an, ob eln vernünftiger und
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wirtschaftlich denkender Geschädigter unter dsm Aspekt des wirtschaftlichkeitsgebots
zu einer Nachfrage nach elnem günstigeren Tarif gehalten gewesen wäre. Dies ist der
Fall' wenn er Bedonkon gegen die Angemessenheit des ihm angebotenen unfallersatz-
tarifs haben muß, die sich insbesondere aus dessen Höhe ergeben können. Dabei kann
es nach Lage des Elnzelfalls auch ertorderlich sein, sich nach anderen Tarifen zu er-
kundlgen und gegebenenfalls ein oder zwel Konkurrenzangebote elnzuholen (BGH,
NJW-RR 2009, 318), Der - ausweislich der vorgelegten Bedingungen nur bei Vorreser-
vierung geltende - Normaltarif der Fa. stehle war zwar nur urn 2,00 € gfinstiger als der
unfallersaktarif (t+o,oo €zzgr.29,00 € Kasko gegenüber 15g,00 zzgl,2F,o0€ Kaslco).
Für das wochenende bestand dagegen die erhebliche Differenz von 142,00€ (155,00 €
zgl' 25,00 Ex 2 gegenüber 189,00 zgl. 29,00 €) zwisohen den beiden Tarjfen. Diese
hätte den Kläger zu siner Nachfrage nach dem günstigeren Tarif veranlassen müssen.
Dieser war ihm auch zugänglich, da er das Fahneug für dle beiden wochenenden im
voraus reservieren konnte. Für die von dern Sa.chverständigen veranschlagte wiederbe*
schaffungszeit von 14 Tagen hätte der Kräger dann 2.288,00 € (10 Tage x 1Bo,o0 €, 2
wochenenden x 218,00 €' -ag\.52,00 € frJr Bringen und Horen) auflryenden müssen. Er-
sparte Eigenauftvendungen sind im wege des Vorteilsausgleichs in Abzug zu bringen.
Diese schäEt der senat mit 10 o/o. Der Anspruch des Klägers beläuft sich also auf
2.059,20 €.

Die zulässige Anschtußberufung ist nicht begründet.

Das Landgericht hat bei der Bemessung des schmezensgeldes }teine maßgeblichen
umstände zu Lasten des Boklagten außer acht gelassen. Nach dern vorgelegten Attest
waren die unfallfolgen zwar seit dem 16.07.2006 abgeklungen. Der Beklagte hat aber in
der ersten lnstanz nicht bestritten, daß sieh der Kläger noch schonen mußte und ein
paar Wochen helnen Sport treiben konnte.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf ss 97 Abs. 1,  91,  92 Abs. 1 ,708Nr.  10.  713
zPo' Die Revision ist nlcht zuzufassen. weder besiüt die sache grundsätzliche Bedeu-
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tung, noch erforden die Fortbildung des Rechts oder die sicherung einer einheiflichen
Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts.

Hörster
Rlchter
am Oberlandesgericht

Dr. Bauer
Rlchter
arn Obertandesgericht


